
Liebe Mitstreiter*innen in Sachen Kultur macht stark, 

der BBK Bundesvorstand verurteilt den Krieg Russlands gegen die Ukraine auf das Schärfste. Dieser Krieg bringt unfassbares Leid für die Menschen in der 

Ukraine oder auf der Flucht. Besonders Kinder und Jugendliche leiden unter diesem Krieg und traumatischen Erlebnissen.  

Um sie nach der Flucht z. B.  in Unterkünften bzw. Erstaufnahmeeinrichtungen ein wenig zu unterstützen, können wir zu administrativ vereinfachten 

Konditionen im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ Projekte für die künstlerische Arbeit mit geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen fördern (in Anlehnung an unser Ferienspezialprogramm): 

• ohne Ausschreibungsfrist – Anträge können jederzeit gestellt werden

• mündliche Kooperationszusagen von Bündnispartnern sind für Beantragung ausreichend

• schnelle Entscheidung durch die Projektleitung (ohne Jury).

Für die Antragstellung gilt: 

• Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren können teilnehmen.

• Die Gruppe besteht aus mindestens 6 Teilnehmenden.

• Der Antragsteller hat bereits ein Projekt mit dem BBK durchgeführt.

• Einer der beiden Bündnispartner ist der Träger der Unterkunft/Einrichtung, um den Zugang zu den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen.

• Förderfähig sind

o die Honorare für eine:n professionelle:n Bildende:n Künstler:in  + ggf. eine Person für die Sprachmittlung + ggf. eine Ehrenamts-Kraft,

o bis zu 36 Projektstunden in 6-12 Kurstagen.

• Ein Projekt kann für Kinder und Jugendliche, die nicht zur Schule gehen, auch außerhalb der Ferienzeiten stattfinden.

• Das Projekt muss am 31.8.2022 abgeschlossen sein. Der vollständige Antrag inkl. konkreter Ausgabenkalkulation (keine Pauschalkalkulation) ist hier

einzureichen.

Wir freuen uns auf viele Anträge von engagierten Bündnissen. 

https://kumasta.buendnisse-fuer-bildung.de/


SPEZIALPROJEKTE mit geflüchteten Kindern/ Jugendlichen                                  mindestens 6 Teilnehmer*innen, ab 3 Jahre  Regelkalkulation
Erläuterungen zum Ausfüllen 

im KUMASTA-Verwaltungssystem

KÜNSTLERISCHE 

HONORARKRAFT

50 € / 60 Min.

36 Std. 

Projektzeit 
1.800,00 €                 

>> "Bezeichnung der Tätigkeit" = künstlerische 

Leitung, Durchführung des Projekts 

UNTERSTÜTZUNG

5 €/60 Min.

Ehrenamtliche 

Kraft
230,00 €                    

für Kurszeit und Vor- und Nach-bereitungszeit je eine 

eigene Position anlegen

>> "Erläuterung" = "Kurszeit "

oder Angabe, wofür Vor- und Nachbereitungsstunden 

zzgl. zur Kurszeit benötigt werden

2.030,00 €             und ggf. ein:e Sprachmittler:in

Fahrgeld für Exkursionen (ÖPNV, Bahn, ggf. Miete Kleinbus) 150,00 €     Ziel, Verkehrsmittel, Preis pro Exkursion angeben

Teilnehmende von und zum Projektraum 100,00 €     Verkehrsmittel, Anzahl der Fahrten angeben

für Materialbeschaffung, Einkäufe und Transporte bis 500 km ( x 0,20 €/km) 50,00 €       geplante Fahrten,  km x 0,20 €/km

Verpflegungspauschale für Teilnehmende 

(Abrechnung nach Teilnehmerliste + Veranstaltungsplan) - 0,75€ pro TN und Kursstd.
162,00 €     36 Std. x 5 TN x  0,75 €

ggfs. Bewirtung bei einer Abschlussveranstaltung (Snacks, Getränke für Teilnehmer*innen, 

Bündnispartner, Eltern, sonstige Gäste - Abrechnung nach Belegen!
50,00 €       geplante Anzahl von Gästen angeben

Miete 200,00 €                    
nach Preisrecherche:

Art + Anzahl der Geräte + Mietdauer angeben

Publikation Informationsflyer und/oder Einladungskarte (Grafik und Druck inkl.) 80,00 €       80,00 €                      Art, Umfang + Auflage angeben

Geschäftsbedarf 50,00 €                      was wird benötigt?

Verbrauchsmaterial zur Ausführung der künstlerischen Techniken (z. B. Farben, Malgründe, 

Material für plastisches Gestalten, Fotoausdrucke)
420,00 €     

Gebrauchsmaterial: z. B. Modellier-, Schnitzwerkzeuge, Walzen, Speichermedien, Requisiten 90,00 €       

evtl. Werkzeuge/Geräte nur, wenn kein Bündnispartner diese zur Verfügung stellen kann 

und Miete nicht möglich ist!
60,00 €       

ggfs. Material für Abschlussveranstaltung (z.B. Rahmen, Material für Hängungen, große 

Farbkopien)
50,00 €       

sonstige 

Ausgaben
100,00 €                    bei Eintrittspreisen Erw. + Kinder separat aufführen

1.562,00 €             

Gesamt-Fördersumme (max.) 3.592,00 €        

6 -12 Kurstage mit insgesamt 36 Std. (ggfs. inkl. Exkursion, Abschlussveranstaltung) à 50 €
Sämtliche Vor- und Nachbereitungsarbeiten sind mit diesem Honorar abgegolten . 

Kann die Durchführung einer Abschlussveranstaltung/ Präsentation mit Gästen enthalten. 

212,00 €                    

Eintrittsgeld, Führungen, ggfs. Versicherungen, Hygieneartikel, Tests

620,00 €                    

für Kopien Porto, Büromaterial (Abrechnung nach Belegen)

Aufwandsentschädigung für Unterstützung bei der Durchführung 36 Std. à 5 € 

plus max. 10 Std. Vor- und Nachbereitung (z.B. Materialeinkauf, Sicherung der Werke, Einkauf/Vorbereitung 

Verpflegung etc.) à 5 €

1 Honorarkraft + ehrenamtliche Unterstützung 

für technisches Equipment/Geräte (z.B. Kameras, Beamer, Druckpresse, Brennofen) 

nur, wenn kein Bündnispartner diese zur Verfügung stellen kann!

Die Anmietung von Räumen ist nicht förderfähig

Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zwingend zu beachten. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Belege im Verwendungsnachweis. Bei der Arbeit mit geflüchteten sprachunkundigen 

Kindern und Jugendlichen kann zusätzlich ein:e Sprachmittler:in hinzugezogen werden, der/die mit 10 € pro Zeitstunde vergütet wird.

Legen Sie für die 4 Materialtypen jeweils eigene 

Positionen an.

Geben Sie im Textfeld einzelne Ausgabengruppen mit 

Zwischensummen an 

(z.B. Farben: 150,00 €, Fotoausdrucke: 90,00 € etc.) 

300,00 €                    

Material

Gesamtausgaben Personal

Gesamt Sachausgaben (max.)

SACHAUSGABEN

Fahrtkosten

Verpflegung
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